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Spaltung Westeuropas in zwei rivalisieren-
de Blöcke überwunden werden. Die Frei-
handelsverträge sind aber nicht nur wirt-
schaftlich von grosser Bedeutung. Indem
sie die europäischen Neutralen Wirtschaft-
lieh stärken, erleichtern sie ihnen auch
das selbständige politische Überleben.

Durch den Abschiuss dieser Verträge hat
die EWG also nicht nur wirtschaftlich, son-
dem auch politisch mit uns Frieden ge-
schlössen. Hoffentlich findet sich am 3.
Dezember auch unter den Schweizern eine
Mehrheit, die bereit ist, diesem Wirtschaft-
liehen und politischen Friedensschluss zu-
zustimmen. M. B.

Zur AHV-Abstimmung
von Nationalrätin Martha Ribi, Zürich

Am kommenden 3. Dezember hat das
Schweizervolk — Männer und Frauen —
erstmals wieder eine Grundsatzentschei-
dung über unsere künftige materielle Si-
cherung des Alters zu treffen, nachdem in
der denkwürdigen Abstimmung von 1947
dieses grosse Sozialwerk begründet wur-
de. Wir stehen dabei vor einer klaren Alter-
native. Der PdA-lnitiative vom 2. Dezember
1969 steht der Vorschlag der Bundesver-
Sammlung vom 30. Juni 1972 gegenüber.
Ziel der PdA-lnitiative ist die vollständige
Verstaatlichung der Vorsorge, Ziel des
Vorschlages der Bundesversammlung, die
grundsätzlich bewährte Vorsorge auf drei
Säulen auszubauen und die noch beste-
henden Lücken zu schliessen. Die bisheri-
ge AHV-Rente ist eine Basisrente. Mit der
8. AHV-Gesetzes-Revision, die am 1.Ja-
nuar 1973 in Kraft tritt, wird sie zu einer
existenzsichernden Versicherung ausge-
baut. Die heutigen Renten werden auf bei-

nahe das Doppelte erhöht. Mit dem neuen
AHV-Verfassungsartikel soll die berufliche
Vorsorge obligatorisch erklärt werden. Die
Grundsätze für ihre Ausgestaltung sind
ausgearbeitet. Das Ausführungsgesetz
dürfte auf den I.Januar 1975 in Kraft tre-
ten. Eine wesentliche Verstärkung soll
auch die dritte Säule erfahren. Man denkt
dabei in erster Linie an steuerliche Ver-
günstigungen des Sparens, vorab für die
unteren und mittleren Einkommensbezüger
und für die Selbständigerwerbenden.

Was will die PdA-lnitiative?

Zuerst ein Wort zur Initiative der PdA: Im
Initiativtext wird ausdrücklich verlangt,
dass eine staatliche Alters- und Invaliden-
Versicherung eingerichtet wird, die für
Einzelpersonen Renten von nicht weniger
als 500 Franken und nicht mehr als 800
Franken vorsieht. Dabei bedarf es der Bei-
träge von Bund und Kantonen, die ein
Drittel der Totalausgaben betragen müs-
sen, also nach den heutigen Berechnun-
gen rund 5 Milliarden Franken.

Dazu kommt noch die ziemlich konfuse
Forderung, dass natürliche und juristische
Personen, die sich einer wirtschaftlich be-
vorzugten Stellung erfreuen, zu speziellen
finanziellen Leistungen herangezogen wer-
den müssen. Die bisherigen privatrechtli-
chen Vorsorgeeinrichtungen, mindestens
deren 16 500 mit einem Kapital das an die
40 Milliarden-Grenze reicht, müssten ver-
staatlicht werden.
Die Folgen dieses Begehrens, für das sich
nur die äusserste Linke einsetzt, lassen
sich leicht interpretieren. Einerseits sind
die Renten weniger hoch als bei dem von
der Bundesversammlung vorgeschlagenen
Text und bereits im Entwurf veröffentlich-
ten Gesetz, anderseits werden die Renten
im sogenannten Umlageverfahren ausbe-

5



zahlt, was nichts anderes bedeutet, als die
bisher gesparten Gelder in den privat-
rechtlichen Pensionskassen «flüssig» zu
machen, gleichgültig ob sie nun im
Wohnungsbau oder sonstwo sicher ange-
legt sind. Damit verschwindet aber auch
jedwelche Mitsprache der Versicherten.
Es wird also eine vollständig neue Form
der Altersvorsorge postuliert, die unser
wirtschaftliches und gesellschaftliches
System in schwerster Weise treffen müss-
te, indem der Staat nicht nur als einzige
«Vorsorgestelle» mit all seinen finanzpo-
litischen Schwächen in Frage käme, son-
dem obendrauf die Kapitalien, von denen
heute hauptsächlich der Wohnungsbau
profitierte, fehlten. Diese Initiative will we-
niger eine wesentliche Verbesserung der
Altersrente als vielmehr über die «Clea-
ringstelle Bund» den Einfluss auf unser
persönliches, wirtschaftliches und gesell-
schaftliches Leben vergrössern.

Der Vorschlag der Bundesversammlung
Anders aufgebaut ist der von der Bundes-
Versammlung vorgeschlagene Verfas-
sungsartikel. Er geht davon aus, dass mit
den neuen AHV-Renten ab Neujahr für je-
dermann die Existenzsicherung gewähr-
leistet ist. Hier aufgebaut wird die zweite
Säule, die fortan den bisherigen Lebens-
standard garantieren soll. Dazu sind Be-
triebe und Institutionen gehalten, ihre Ar-
beitnehmer in angemessener und entspre-
chend dem heutigen oder dannzumaligen
Gehalt vor der Pensionierung zu versi-
ehern.

Wie bereits angetönt, bestehen bereits
16 500 private Pensionskassen, in denen
80 Prozent der Arbeitnehmer zusätzlich
über die staatliche AHV-Rente hinaus ver-
sichert sind. 40 Prozent werden dabei den
gestellten Anforderungen nicht gerecht

und müssen zusätzliche Mittel einsetzen,
während die restlichen 20 Prozent heute
noch keiner privatrechtlichen Versiehe-
rungseinrichtung angeschlossen sind. Für
1,7 Millionen Arbeitnehmer ändert sich al-
so grundsätzlich nichts, sofern man von
den nunmehr zu verbessernden Renten
für rund die Hälfte absieht.
Bei diesem System hat der Bund, im Ge-
gensatz zur PdA-lnitiative, nur rund 2,7
Milliarden Franken, die er über Fiskal-
massnahmen bei Alkohol und Tabak ein-
bringt, zuzuschiessen. Die Auszahlung der
Renten erfolgt über das Kapitaldeckungs-
verfahren, womit der Anspruch nicht nur
rechtlich, sondern auch materiell gesichert
bleibt. In den Betrieben können die Versi-
cherten bei den Pensionskassen mitbe-
stimmen, und es wird ihnen, im Gegensatz
zu einer vollständig verstaatlichten Versi-
cherung, die persönliche Bindung und der
persönliche Kontakt zu «ihren» Pensions-
kasseneinrichtungen erhalten.
Die ab I.Januar 1973 geltenden Maximal-
renten von 9 600 Franken für Einzelperso-
nen, Fr. 14 400 für Ehepaare, Fr. 7 860 für
Witwen, Fr. 3 840 pro Waise oder Fr. 5 760
pro Vollwaise werden ab I.Januar 1975
nochmals um rund 25 Prozent erhöht. Die
obligatorischen betrieblichen und verband-
liehen Vorsorgeeinrichtungen würden die-
se am I.Januar 1975 geltenden Renten-
sätze im Schnitt um ein rundes Drittel er-
höhen. Sind diese Ziele einmal erreicht —
und man wird sie ohne grosse Schwierig-
keiten erreichen können — darf wohl ge-
sagt werden, dass alsdann die Altersvor-
sorge für jedermann gewährleistet wird,
umsomehr als der Teuerungsausgleich im-
mer nachvollzogen wird und auch teilweise
eine reale Verbesserung mit einhergeht.
Als die dritte Säule wird die private Vor-
sorge bezeichnet. Heute schon werden
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mehr Spareinlagen gemacht als Beiträge
an die staatliche und betriebliche Vorsor-
ge geleistet werden. Im Jahre 1971 betru-
gen diese 5,5 Milliarden. Es wird Aufgabe
der Gesetzgebung sein, geeignete Mittel
zu suchen, um die private Vorsorge zu
fördern.

Was bringt die AHV-Revision den Frauen?

Die mit dem neuen Verfassungsartikel ver-
bundene Neuordnung der AHV (8. AHV-
Revision) bringt für die Frauen wesentliche
Verbesserungen ihrer Situation. Vorweg
sei daran erinnert, dass ihre Stellung be-
reits heute vorteilhaft ist: Die Frau erhält
die einfache Altersrente schon mit 62 Jah-
ren, während der Mann erst mit 65 Jahren
rentenberechtigt wird. Zudem sind Ehe-
frauen und Witwen, die nicht erwerbstätig
sind und daher keine Beiträge leisten,
ebenfalls versichert.
Die durch die Neuordnung vorgesehenen
Verbesserungen beziehen sich im wesent-
liehen auf den Rentenanspruch der Ehe-
frau, die Witwenrente und die Stellung der
geschiedenen Frau.

Schon heute ist die Ehefrau berechtigt, für
sich die halbe Ehepaarrente zu beanspru-
chen, wenn die Ehegatten getrennt leben
oder der Ehemann nicht für die Ehefrau
sorgt. Diese begrenzte Möglichkeit wird
nun zu einer allgemeinen Regelung aus-
geweitet. Diese räumt der Ehefrau das
Recht ein, nach freiem Belieben die Aus-
Zahlung der Hälfte der Ehepaarrente an
sich selbst zu verlangen.
Mit der Heraufsetzung des Alters für die
Rentenberechtigung der kinderlosen Wit-
wen auf das 45. Altersjahr soll gleichzeitig
der Neueintritt ins Erwerbsleben erleich-
tert werden. Dies durch die Gewährung
einer verbesserten Witwenabfindung im

fünffachen Betrag des Jahresbetreffnisses
der Witwenrente.
Neu wird die Berechtigung auf eine Wit-
wenrente über die eigenen oder adoptier-
ten Kinder hinaus erweitert. Anspruch hat
nun auch eine kinderlose Witwe, in deren
Haushalt leibliche oder adoptierte Kinder
des verstorbenen Ehemannes weiterleben.
Eine wichtige Verbesserung gibt es auch
für geschiedene Frauen. Der Anspruch
auf eine Witwenrente, der bei Wiederver-
heiratung untergeht, besteht neu nun nach
einer Scheidung der zweiten Ehe weiter.

Fassen wir zusammen:
Die PdA-lnitiative will die vollständige Ver-
staatlichung der Altersvorsorge, den allei-
nigen Ausbau der schematischen staatli-
chen AHV/IV. Die PdA-lnitiative ist ein un-
sozialer und finanzpolitisch völlig unrea-
listischer Vorschlag. Das Ziel ist letztlich
nicht ein sozial-, sondern ein gesellschafts-
politisches: die Verstaatlichung der Alters-
Vorsorge soll mithelfen, die bestehende
Ordnung umzukrempeln.
Der Vorschlag der Bundesversammlung
hingegen will die bestehende Vorsorge
auf drei Säulen ausbauen, die bestehen-
den Lücken schliessen und so einen um-
fassenden Schutz für alle gewährleisten.
Der Vorschlag der Bundesversammlung
ist ein flexibler, den Bedürfnissen aller Be-
völkerungsschichten angepasster Vor-
schlag. Sofortige Rentenverbesserungen
durch die 8. AHV-Revision und Solidari-
tätsleistungen, volkswirtschaftlich und fi-
nanziell ausgewogen, gesicherte Ansprü-
che für kommende Generationen: so ist
die Lösung der Bundesversammlung auf-
gebaut und sind die Ausführungsbestim-
mungen geplant.
Die Entscheidung dürfte angesichts dieser
eindeutigen Ausgangslage leicht fallen.
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